
Versicherungsaufsichtsgesetz – VAG

§12 Substitutive Krankenversicherung
1. Soweit die Krankenversicherung geeignet ist, die gesetzliche ganz oder teilweise zu

ersetzen (substitutive Krankenversicherung), darf sie im Inland nur nach Art der
Lebensversicherung betrieben werden, wobei

1. die Prämien auf versicherungsmathematischer Grundlage unter
Zugrundelegung von Wahrscheinlichkeitstafeln und anderen einschlägigen
statistischen Daten, insbesondere unter Berücksichtigung der maßgeblichen
Annahmen zur Invaliditäts- und Krankheitsgefahr, zur Sterblichkeit, zur
Alters- und Geschlechtsabhängigkeit des Risikos und zur
Stornowahrscheinlichkeit und unter Berücksichtigung von Sicherheits- und
sonstigen Zuschlägen sowie eines Rechnungszinses von höchstens 3,5 vom
Hundert zu berechnen sind,

2. die Alterungsrückstellung nach § 341f des Handelsgesetzbuchs zu bilden ist,
3. in dem Versicherungsvertrag das ordentliche Kündigungsrecht des

Versicherungsunternehmens, in der Krankentagegeldversicherung
spätestens ab dem vierten Versicherungsjahr ausgeschlossen ist sowie eine
Erhöhung der Prämien vorbehalten sein muß,

4. dem Versicherungsnehmer in dem Versicherungsvertrag das Recht auf
Vertragsänderungen durch Wechsel in andere Tarife mit gleichartigem
Versicherungsschutz unter Anrechnung der aus der Vertragslaufzeit
erworbenen Rechte und der Alterungsrückstellung einzuräumen ist.

2. Versicherungsunternehmen, die die substitutive Krankenversicherung betreiben,
haben einen Verantwortlichen Aktuar zu bestellen. 2§ 11a Abs. 1 Satz 2 bis 4, Abs. 2
und 2a gilt entsprechend.

3. Dem Verantwortlichen Aktuar obliegen die folgenden Aufgaben:
1. Er hat sicherzustellen, daß bei der Berechnung der Prämien und der

mathematischen Rückstellungen, namentlich der Alterungsrückstellung, die
versicherungsmathematischen Methoden (Absatz 1 Nr. 1 und 2) eingehalten
und dabei die Regelungen der nach § 12c erlassenen Rechtsverordnung
beachtet werden. Dabei muß er die Finanzlage des Unternehmens
insbesondere daraufhin überprüfen, ob die dauernde Erfüllbarkeit der sich
aus den Versicherungsverträgen ergebenden Verpflichtungen jederzeit
gewährleistet ist und das Unternehmen über ausreichende Mittel in Höhe
der Solvabilitätsspanne verfügt.

2. Er hat unter der Bilanz zu bestätigen, daß die Alterungsrückstellung nach
Nummer 1 be-rechnet ist (versicherungsmathematische Bestätigung). Das
gilt nicht für kleinere Vereine (§ 53 Abs. 1 Satz 1).

2§ 11a Abs. 3 Nr. 3 und Abs. 4 Nr. 1 gilt entsprechend.
4. Für die substitutive Krankenversicherung gilt § 11 Abs. 2 entsprechend. 2Die

Prämien für das Neugeschäft dürfen nicht niedriger sein als die Prämien, die sich
im Altbestand für gleichaltrige Versicherte ohne Berücksichtigung ihrer
Alterungsrückstellung ergeben würden.

a. In der substitutiven Krankheitskostenversicherung ist spätestens mit Beginn
des Kalenderjahres, das auf die Vollendung des 21. Lebensjahres der
Versicherten folgt, und endend in dem Kalenderjahr, in dem die versicherte
Person das 60. Lebensjahr vollendet, für die Versicherten ein Zuschlag von
zehn vom Hundert der jährlichen gezillmerten Bruttoprämie zu erheben, der
Alterungsrückstellung nach § 341f Abs. 3 des Handelsgesetzbuchs jährlich
direkt zuzuführen und zur Prämienermäßigung im Alter nach § 12a Abs. 2a
zu verwenden. 2Für Ausbildungs-, Auslands- und
Reisekrankenversicherungen mit vereinbarten Vertragslaufzeiten und bei



Tarifen, die regelmäßig spätestens mit Vollendung des 65. Lebensjahres
enden, gilt Satz 1 nicht.

5. Sofern die nicht substitutive Krankenversicherung nach Art der Lebensversicherung
betrieben wird, gelten die Absätze 1 bis 4 entsprechend.

§12a Alterungsrückstellung; Direktgutschrift
1. Das Versicherungsunternehmen hat den Versicherten in der nach Art der

Lebensversicherung betriebenen Krankheitskosten- und freiwilligen
Pflegekrankenversicherung (Pflegekosten- und Pflegetagegeldversicherung) jährlich
Zinserträge, die auf die Summe der jeweiligen zum Ende des vorherigen
Geschäftsjahres vorhandenen positiven Alterungsrückstellung der betroffenen
Versicherungen entfallen, gutzuschreiben. 2Diese Gutschrift beträgt 90 vom
Hundert der durchschnittlichen, über die rechnungsmäßige Verzinsung
hinausgehenden Kapitalerträge (Überzins).

2. Den Versicherten, die den Beitragszuschlag nach § 12 Abs. 4a geleistet haben, ist bis
zum Ende des Geschäftsjahres, in dem sie das 65. Lebensjahr vollenden, von dem
nach Absatz 1 ermittelten betrag der Anteil, der auf den Teil der
Alterungsrückstellung entfällt, der aus diesem Beitragszuschlag entstanden ist,
jährlich in voller Höhe gutzuschreiben. 2Der Al-terungsrückstellung aller
Versicherten ist von dem verbleibenden Betrag jährlich 50 vom Hundert direkt
zuzuschreiben. 3Der Vomhundertsatz nach Satz 2 erhöht sich ab dem Geschäftsjahr
des Versicherungsunternehmens, das im Jahre 2001 beginnt, jährlich um zwei von
Hundert, bis er 100 vom Hundert erreicht hat.

a. Die Beträge nach Absatz 2 sind ab Vollendung des 65. Lebensjahres des
Versicherten zur zeitlich unbefristeten Finanzierung der Mehrprämien aus
Prämienerhöhungen oder eines Teils der Mehrprämien zu verwenden, soweit
die vorhandenen Mittel für eine vollständige Finanzierung der Mehrprämien
nicht ausreichen. 2Nicht verbrauchte Beträge sind mit Vollendung des 80.
Lebensjahres des Versicherten zur Prämiensenkung einzusetzen.
3Zuschreibungen nach diesem Zeitpunkt sind zur sofortigen Prämiensenkung
einzusetzen. 4In der freiwilligen Pflegetagegeldversicherung können die
Versicherungsbedingungen vorsehen, daß anstelle einer Prämienermäßigung
eine entsprechende Leistungserhöhung vorgenommen wird.

3. Der Teil der nach Absatz 1 ermittelten Zinserträge, der nach Abzug der nach Absatz
2 verwendeten Beträge verbleibt, ist für die Versicherten, die am Bilanzstichtag das
65. Lebensjahr vollendet haben, für eine erfolgsunabhängige Beitragsrückerstattung
festzulegen und innerhalb von drei Jahren zur Vermeidung oder Begrenzung von
Prämienerhöhungen oder zur Prämienermäßigung zu verwenden. 2Bis zum
Bilanzstichtag, der auf den 1. Januar 2010 folgt, dürfen abweichend von Satz 1 25
vom Hundert auch für Versicherte verwendet werden, die das 55. Lebensjahr, jedoch
noch nicht das 65. Lebensjahr vollendet haben. 3Die Prämienermäßigung gemäß
Satz 1 kann soweit beschränkt werden, daß die Prämie des Versicherten nicht unter
die des ursprünglichen Eintrittsalters sinkt; der nicht verbrauchte Teil der
Gutschrift ist dann zusätzlich gemäß Absatz 2 gutzuschreiben.

§12b Prämienänderung in der Krankenversicherung; Treuhänder
1. Bei der nach Art der Lebensversicherung betriebenen Krankenversicherung dürfen

Prämienänderungen erst in Kraft gesetzt werden, nachdem ein unabhängiger
Treuhänder der Prämienänderung zugestimmt hat. 2Der Treuhänder hat zu prüfen,
ob die Berechnung der Prämien mit den dafür bestehenden Rechtsvorschriften in
Einklang steht. 3Dazu sind ihm sämtliche für die Prüfung der Prämienänderungen
erforderlichen technischen Berechnungsgrundlagen einschließlich der hierfür
benötigten kalkulatorischen Herleitungen und statistischen Nachweise vorzulegen.
4In den technischen Berechnungsgrundlagen sind die Grundsätze für die



Berechnung der Prämien und Alterungsrückstellung einschließlich der verwendeten
Rechnungsgrundlagen und mathematischen Formeln vollständig darzustellen. 5Die
Zustimmung ist zu erteilen, wenn die Voraussetzungen des Satzes 2 erfüllt sind.

a. Der Zustimmung des Treuhänders bedürfen
1. Zeitpunkt und Höhe der Entnahme sowie die Verwendung von Mitteln

aus der Rückstellung für erfolgsunabhängige Beitragsrückerstattung,
soweit sie nach § 12a Abs. 3 zu verwenden sind;

2. die Verwendung der Mittel aus der Rückstellung für erfolgsabhängige
Beitragsrückerstattung.

2Der Treuhänder hat in den Fällen des Satzes 1 Nr. 1 und 2 darauf zu
achten, dass die in der Satzung und den Versicherungsbedingungen
bestimmten Voraussetzungen erfüllt und die Belange der Versicherten
ausreichend gewahrt sind. 3Bei der Verwendung der Mittel zur Begrenzung
von Prämienerhöhungen hat er insbesondere auf die Angemessenheit der
Verteilung auf die Versichertenbestände mit einem Prämienzuschlag nach §
12 Abs. 4a und ohne einen solchen zu achten sowie dem Gesichtspunkt der
Zumutbarkeit der prozentualen und absoluten Prämiensteigerungen für die
älteren Versicherten ausreichend Rechnung zu tragen.

2. Das Versicherungsunternehmen hat für jeden nach Art der Lebensversicherung
kalkulierten Tarif zumindest jährlich die erforderlichen mit den kalkulierten
Versicherungsleistungen zu vergleichen. 2Ergibt die der Aufsichtsbehörde und dem
Treuhänder vorzulegende Gegenüber-stellung für einen Tarif eine Abweichung von
mehr als zehn vom Hundert, sofern nicht in den allgemeinen
Versicherungsbedingungen ein geringerer Vomhundertsatz vorgesehen ist, hat das
Unternehmen alle Prämien dieses Tarifs zu überprüfen und, wenn die Abweichung
als nicht nur vorübergehend anzusehen ist, mit Zustimmung des Treuhänders
anzupassen. 3Dabei darf auch ein betragsmäßig festgelegter Selbstbehalt angepaßt
und ein vereinbarter Prämienzuschlag entsprechend geändert werden, soweit der
Vertrag dies vorsieht. 4Eine Anpassung erfolgt insoweit nicht, als die
Versicherungsleistungen zum Zeitpunkt der Erst- oder einer Neukalkulation
unzureichend kalkuliert waren und ein ordentlicher und gewissenhafter Aktuar dies
hätte erkennen müssen. 5Ist nach Auffassung des Treuhänders eine Erhöhung oder
eine Senkung der Prämien für einen Tarif ganz oder teilweise erforderlich und kann
hierüber mit dem Unternehmen eine übereinstimmende Beurteilung nicht erzielt
werden, hat der Treuhänder die Aufsichtsbehörde unverzüglich zu unterrichten.

3. Zum Treuhänder darf nur bestellt werden, wer zuverlässig, fachlich geeignet und
von dem Versicherungsunternehmen unabhängig ist, insbesondere keinen
Anstellungsvertrag oder sonstigen Dienstvertrag mit dem
Versicherungsunternehmen oder einem mit diesem verbundenen Unternehmen
abgeschlossen hat. 2Die fachliche Eignung setzt ausreichende Kenntnisse auf dem
Gebiet der Prämienkalkulation in der Krankenversicherung voraus.

4. Der in Aussicht genommene Treuhänder muß vor Bestellung der Aufsichtsbehörde
unter Angabe der Tatsachen, die für die Beurteilung der Anforderungen gemäß
Absatz 3 wesentlich sind, benannt werden. 2Wenn Tatsachen vorliegen, aus denen
sich ergibt, daß der in Aussicht genommene Treuhänder nicht zuverlässig oder
fachlich nicht geeignet ist, kann sie verlangen, daß eine andere Person benannt
wird. 3Werden nach der Bestellung Umstände bekannt, die nach Absatz 3 einer
Bestellung entgegenstehen würden, oder erfüllt der Treuhänder die ihm nach
diesem Gesetz obliegenden Aufgaben nicht ordnungsgemäß, insbesondere bei
Zustimmung zu einer den Rechtsvorschriften nicht entsprechenden
Prämienänderung, kann die Aufsichtsbehörde verlangen, daß ein anderer
Treuhänder bestellt wird. 4Erfüllt in den Fällen der Sätze 2 und 3 auch der in
Aussicht genommene oder der neue Treuhänder die Voraussetzungen nicht oder
unterbleibt eine Bestellung, kann sie den Treuhänder selbst bestellen.



5. Für die Bestellung eines Treuhänders im Falle einer Vertragsanpassung nach §
178g Abs. 3 des Versicherungsvertragsgesetzes gelten Absatz 3 Satz 1 und Absatz 4
entsprechend. 2Die fachliche Eignung setzt ausreichende Rechtskenntnisse,
insbesondere auf dem Gebiet der Krankenversicherung, voraus.

§12c Ermächtigungsgrundlage
1. Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung,

für die nach Art der Lebensversicherung betriebene Krankenversicherung
1. die versicherungsmathematischen Methoden zur Berechnung der Prämien

einschließlich der Prämienänderungen und der mathematischen
Rückstellungen, namentlich der Alterungsrückstellung, insbesondere zur
Berücksichtigung der maßgeblichen Annahmen zur Invaliditäts- und
Krankheitsgefahr zur Pflegebedürftigkeit, zur Sterblichkeit, zur Alters- und
Geschlechtsabhängigkeit des Risikos und zur Stornowahrscheinlichkeit,
sowie die Höhe des Sicherheitszuschlags und des Zinssatzes und die
Grundsätze für die Bemessung der sonstigen Zuschläge festzulegen,

2. nähere Bestimmungen zur Gleichartigkeit des Versicherungsschutzes sowie
zur Anrechnung der erworbenen Rechte und der Alterungsrückstellung bei
einem Tarifwechsel gemäß § 12 Abs. 1 Nr. 4 zu erlassen,

3. festzulegen, wie der Überzins nach § 12a Abs. 1 zu ermitteln, wie die Beträge
auf die berechtigten Versicherten gemäß § 12a Abs. 2 und 3 zu verteilen sind
und wie die Prämie des ursprünglichen Eintrittsalters ermittelt wird,

4. das Verfahren zur Gegenüberstellung der erforderlichen mit den kalkulierten
Versicherungsleistungen nach § 12b Abs. 2 Satz 1 und 2 sowie die Frist für
die Vorlage der Gegenüberstellung an die Aufsichtsbehörde und den
Treuhänder festzulegen.

2Die Ermächtigung kann durch Rechtsverordnung auf das Bundesaufsichtsamt für
das Versicherungswesen übertragen werden. 2Dieses erläßt die Vorschriften im
Benehmen mit den Aufsichtsbehörden der Länder.

2. Rechtsverordnungen nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 sind im Einvernehmen mit dem
Bundesministerium der Justiz zu erlassen. 2Dies gilt auch für die
Rechtsverordnungen nach Absatz 1 Satz 2, wenn mit ihnen die Ermächtigung zum
Erlaß von Rechtsverordnungen nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 übertragen wird.

§12d Übergangsregelung für Treuhänder in der Krankenversicherung
1. Soweit bei der nach Art der Lebensversicherung betriebenen Krankenversicherung

die Prämien für die vor dem 29. Juli 1994 abgeschlossenen Versicherungsverträge
aufgrund einer Anpassungsklausel mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde
geändert werden dürfen, tritt an die Stelle der Genehmigung der Aufsichtsbehörde
die Zustimmung des Treuhänders (§ 12b Abs. 1 und 2).

2. (aufgehoben)

§12e Zuschlag
Ist der Versicherungsvertrag vor dem 1. Januar 2000 geschlossen, gilt § 12 Abs. 4a mit der
Maßgabe, dass

1. der Zuschlag erstmalig am ersten Januar des Kalenderjahres, das dem 1. Januar
2000 folgt, zu erheben ist,

2. der Zuschlag im ersten Jahr zwei vom Hundert der Bruttoprämie beträgt und an
jedem ersten Januar der darauffolgenden Jahre um zwei vom Hundert, jedoch auf
nicht mehr als zehn vom Hundert der Bruttoprämie, steigt, soweit er nicht wegen
Vollendung des 60. Lebensjahres entfällt,

3. das Versicherungsunternehmen verpflichtet ist, dem Versicherungsnehmer
rechtzeitig vor der erstmaligen Erhebung des Zuschlages dessen Höhe und die
jährlichen Steigerungen mitzuteilen,



4. der Zuschlag nur zu erheben ist, wenn der Versicherungsnehmer nicht innerhalb
von drei Monaten nach dem Zugang der Mitteilung nach Nummer 3 schriftlich
widerspricht.

§12f Pflegeversicherung
Vorbehaltlich der Regelungen des Elften Buches des Sozialgesetzbuches (§§ 110, 111)
gelten die §§ 12 Abs. 1 bis 4, 12b und 12c für die Pflegeversicherung entsprechend.

§81 d Missstand in der Krankenversicherung
6. In der nach Art der Lebensversicherung betriebenen Krankenversicherung liegt ein

die Belange der Versicherten gefährdender Mißstand auch vor, wenn keine
angemessene Zuführung zur Rückstellung für erfolgsabhängige
Beitragsrückerstattung erfolgt. 2Das ist, soweit nicht eine Überschußbeteiligung
nach der Art des Geschäfts ausscheidet, insbesondere dann anzunehmen, wenn die
Zuführung zur Rückstellung für erfolgsabhängige Beitragsrückerstattung eines
Krankenversicherungsunternehmens nicht dem nach Absatz 3 durch
Rechtsverordnung festgelegten Zuführungssatz getrennt für die
Krankenversicherung im Sinne des § 12 Abs. 1 Satz 1 und die private
Pflegepflichtversicherung im Sinne des § 12f entspricht. 3Als Zuführungssatz ist ein
Vomhundertsatz aus der Summe von Jahresüberschuß und den Aufwendungen für
die erfolgsabhängige Beitragsrückerstattung festzulegen. 4Hierbei sind eine
Direktgutschrift und ein durchschnittlicher Solvabilitätsbedarf der
Krankenversicherungsunternehmen zu berücksichtigen.

7. Unbeschadet der nach § 81 Abs. 2 Satz 1 und § 87 zulässigen Maßnahmen kann die
Aufsichtsbehörde von dem Krankenversicherungsunternehmen verlangen, daß ihr
ein Plan zur Sicherstellung angemessener Zuführungen zur Rückstellung für
erfolgsabhängige Beitragsrückerstattung (Zuführungsplan) vorgelegt wird, wenn die
Zuführung zur Rückstellung nicht den Mindestanforderungen der Rechtsverordnung
nach Absatz 3 entspricht.

8. Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung
zur Wahrung der Belange der Versicherten Vorschriften über die Mindestzuführung
zur Rückstellung für erfolgsabhängige Beitragsrückerstattung zu erlassen,
insbesondere über die Höhe und Berechnung des Zuführungssatzes. 2Die
Ermächtigung kann durch Rechtsverordnung auf das Bundesaufsichtsamt für das
Versicherungswesen übertragen werden. 3Dieses erläßt die Vorschriften im
Benehmen mit den Versicherungsaufsichtsbehörden der Länder.


